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oder bei 42 µg/m³ liegen wird. Im Jahr 2024 wird der Jahresmittelgrenzwert indessen für 
Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ gemäß der vorläufigen Prognose an allen vier Hotspots 
eingehalten. 
  
Vor diesem Hintergrund ist die Aufhebung der Maßnahmenstufe 3 der 
Verkehrsbeschränkung für Diesel-KFZ sowie die vorübergehende Aussetzung der 
Maßnahmenstufe 2, die gemäß der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans ab dem 
01.10.2023 umzusetzen wäre, Kern der Anpassung des Luftreinhalteplans. 
 
Mit dieser Vorlage werden die Erkenntnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung dargestellt 
und gewürdigt sowie dem Stadtrat empfohlen, die 8. Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans, wie in der Vollversammlung am 26.07.2023 vom Stadtrat vorgesehen, 
anzupassen. 
 

2. Zusammenfassung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Mit dem Beschluss zur Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München 
wurde das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) beauftragt, die Öffentlichkeit 
gemäß § 47 Abs. 5 und 5a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu beteiligen. Die 
Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans samt Anlagen war seit dem 
28.07.2023 über den Link www.muenchen.de/beteiligung-lrp im Internet einsehbar. 
Ebenfalls konnte die Anpassung der 8. Fortschreibung samt Anlagen im Referat für Klima- 
und Umweltschutz eingesehen werden. Der einmonatige Auslegezeitraum begann am 
28.07.2023 und endete zum 28.08.2023. Einwände konnten bis zum 11.09.2023 schriftlich 
oder elektronisch eingebracht werden. Die Informationen zur Möglichkeit der 
Einsichtnahme sowie zur Abgabe von Stellungnahmen wurden über die Rathaus 
Umschau, auf der Homepage des Referats für Klima- und Umweltschutz sowie über das 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München (Sondernummer 1 vom 27.07.2023) bekannt 
gegeben. 
 
Innerhalb der Beteiligungsfrist haben 3 Verbände und 1 Gebietskörperschaft eine 
Stellungnahme abgegeben. Alle Stellungnahmen wurden von der Stadtverwaltung ab 
Eingang zum 28.07.2023 gesichtet und inhaltlich geprüft. Im Wesentlichen fokussierten 
sich die Einwendungen auf folgende Themenbereiche: 
 
- Beibehaltung der Einführung der 2. Maßnahmenstufe zum 01.10.2023 
- Beibehaltung der 3. Maßnahmenstufe 
 

3. Würdigung der eingegangenen Einwände 
 
Auf die Einwände, die nachfolgend schwerpunktmäßig inhaltlich zusammengefasst 

http://www.muenchen.de/beteiligung-lrp
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konservative Herangehensweise gewählt. Es wurde im Rahmen der gutachterlichen 
Abschätzung zum einen mit einem 90 % Ausnahmenvolumen und zum anderen mit einem 
65 % Ausnahmenvolumen gerechnet. Das bedeutet, dass lediglich 10 % oder 35 % von 
der Verkehrsbeschränkung betroffen sind bzw. diese auch befolgen. Außerdem wurde die 
Installation der Busspur separat betrachtet, welche erst ab Juni 2023 vor Ort realisiert 
wurde.  

 
In der Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans ist somit immer von einer 
Immissionsabschätzung und einem vorläufig zu erwartenden Jahresmittelwert zwischen 41 
µg/m³ und 42 µg/m³ die Rede. Die konservative Betrachtungsweise kommt somit auf einen 
zu erwartenden Jahresmittelwert von 42 µg/m³.  

 
Die Annahmen, die dem Stufenplan zu Grunde gelegt wurden (Messwerte 2021/2022 + 
Immissionsprognose 2022), waren hinsichtlich der Messwertentwicklung im ersten 
Halbjahr 2023 als zu konservativ anzusehen. Daher war es geboten, eine neue Bewertung 
der aktuellen Immissionssituation einschließlich einer Prognoseabschätzung für die Jahre 
2023 und 2024 mit der Maßnahmenstufe 1 anzustellen und das geplante Vorgehen 
hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen.  

 
Die zunächst niedrige Belastung der Stickstoffdioxidimmissionen in den ersten Monaten 
2023 sowie die dann in den Sommermonaten erhöhte Zunahme an Immissionen, führt 
umso mehr zu dem Schluss, dass für eine Entscheidung über einen derartig 
weitreichenden Eingriff in die Freiheitsrechte, der gesetzlich festgelegte Jahresmittelwert 
über ein volles Kalenderjahr zu Grunde zu legen ist und die Entscheidung über die 
Notwendigkeit der Stufe 2 nicht auf kürzere Zeiträume abzustellen ist.  

 
Ferner gehen Bedenken der DUH und VCD, dass gesundheitliche Effekte schon weit 
unterhalb der zurzeit geltenden Grenzwerte auftreten würden und die Luftqualität deutlich 
weitergehend verbessert werden müsste, hinsichtlich der Entscheidung über die 
Verschiebung des Inkrafttretens der 2. Stufe bzw. des Verzichts auf die 3. Stufe fehl. Der 
Entscheidung ist der geltende Immissionsgrenzwert von 40 µg/m³ nach § 3 Abs. 2 der 39. 
BImSchV zugrunde zu legen. Dieser Wert dient gerade dem Ziel, schädliche 
Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden und stellt den 
gesetzlich festgelegten Luftqualitätsstandard dar. Ein darüberhinausgehendes 
Luftqualitätsverbesserungsgebot besteht nicht. Ein solches kann nicht auf die 
einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen aus § 47 BImSchG bzw. § 
27 der 39. BImSchV gestützt werden, da diese auf die festgelegten Immissionsgrenzwerte 
Bezug nehmen.   

 
Auch der Einwand von DUH und VCD, die Anpassung verstoße gegen den mit der LHM 
abgeschlossenen Vergleich vom 05.10.2022, trifft nicht zu. Eine zeitliche Verschiebung der 
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Einführung der zweiten Stufe regelt der Vergleich zwar nicht. Gleichwohl steht der 
Vergleich unter dem Vorbehalt anderweitiger Erkenntnisse (§ 2 Abs. 3 Vereinbarung vom 
05.10.2022). Derartige anderweitige Erkenntnisse wurden mittlerweile auf der Grundlage 
der jüngsten Prognoseberechnungen gewonnen. Der Vergleich vermag die LHM jedenfalls 
nicht dazu zu verpflichten, gegen das Verhältnismäßigkeitsgebot zu verstoßen.   

 
c) Stellungnahme des Landratsamts München vom 30. August 2023 

 
aa) Inhalt 
 
Der Landkreis München befürchtet eine Mehrbelastung schon stark belasteter Straßen im 
Landkreis durch Ausweichrouten, die als Folge des Dieselfahrverbotes genutzt werden. 
Insbesondere verweist er auf Belastungen in den Gemeinden Gräfelfing, Planegg, Pullach, 
Grünwald, Oberhaching und Taufkirchen. Neuere Untersuchungen für den Landkreis lägen 
nicht vor. Deshalb verweise er auf die fachtechnische Stellungnahme vom 18.11.2022.  

 
Für im Bestand bereits hoch belastete Gebiete müsse eine Mehrbelastung durch 
Verkehrslenkung vermieden werden. Es sei sicher davon auszugehen, dass es bereits 
heute aufgrund der Maßnahmenstufe 1 des Luftreinhalteplans Ausweichrouten im 
Landkreis mit einer Mehrbelastung in den genannten Gemeinden gebe.  

 
Soweit eine Mehrbelastung des Landkreises nicht feststellbar sei, sei dies darauf 
zurückzuführen, dass die Einhaltung des Fahrverbotes nicht konsequent kontrolliert und 
geahndet werde. Erforderlich sei deshalb eine weitere gutachterliche Begleitung, in die 
auch die zu erwartenden Auswirkungen der Verkehrsverlagerungen im Hinblick auf den 
Lärmschutz und die Luftreinhaltung im Landkreis München einbezogen und im Detail 
ermittelt werden müssten.  

 
Weiter weist der Landkreis München auf Aktivitäten auf der EU-Ebene hin, den Grenzwert 
für NO2 abzusenken. Maßnahmen müssten auch vor diesem Hintergrund in enger 
interkommunaler Abstimmung zwischen des LHM und dem Landkreis München getroffen 
werden. 

 
bb) rechtliche Würdigung 
 
Die gutachterliche Bewertung der fachtechnischen Stellungnahme des Landkreises 
München vom 18.11.2022, die im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die 8. 
Fortschreibung des Luftreinhalteplanes erarbeitet worden ist, hat ergeben, dass als Folge 
der Maßnahmenstufe 1 und 2 keine maßgeblichen Verkehrszunahmen im Münchner 
Umland festzustellen sind. Dies ergibt sich aus den durchgeführten 
Verkehrsmodellberechnungen. Diese haben gezeigt, dass maßgebliche 
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Verkehrsverlagerungen durch das vorgesehene Diesel-Fahrverbot nur bezogen auf 
Fahrten des Durchgangsverkehrs über die vom Diesel-Fahrverbot betroffenen 
Streckenabschnitte innerhalb der erweiterten Umweltzone entstehen. Die Betrachtungen 
aus dem Verkehrsmodell zeigten, dass nur 8 % aller Fahrten des Gesamtverkehrs in der 
erweiterten Umweltzone dem insoweit maßgeblichen Durchgangsverkehr zugeordnet 
werden können. Es werde sich nur der vom Fahrverbot betroffene Anteil der Fahrten des 
Durchgangsverkehrs (Fahrten mit Diesel-Fahrzeugen mit Euro 4/IV und schlechter für 
Stufe 1 bzw. mit Euro 5/V und schlechter ab Stufe 2) schrittweise auf andere Strecken 
verlagern. Unter Verwendung der durch das Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) 
definierten Flottenzusammensetzung betreffe dies 6 % der Pkw-Fahrten mit Diesel-
Fahrzeugen mit Schadstoffklasse Euro 4/IV und schlechter (maßgeblich für Stufe 1; also 
im Mittel 0,5 % aller Pkw-Fahrten). In gleicher Weise erfolgten ab Stufe 2 des Diesel-
Fahrverbotes 14 % der Pkw-Fahrten mit Diesel-Fahrzeugen mit Schadstoffklasse Euro 5/V 
und schlechter (also im Mittel 1,1 % aller Pkw-Fahrten). 

Auf dem Gebiet des Landkreises München sei lediglich in der Wolfratshauser Straße (B11) 
in Pullach eine geringfügige Verkehrszunahme von 450 Kfz/24 h (ca. +3 %) prognostiziert 
worden. Für die Isarquerung zwischen Pullach und Grünwald (Dr.-Carl-von-Linde-Straße, 
Emil-Geis-Straße) sowie die Oberhachinger Straße (M11) zwischen Grünwald und 
Oberhaching, für welche gemäß der Immissionsberechnungen des Gutachtens von Müller 
BBM vom 28.08.2018 teilweise Stickstoffdioxid-Belastungen nahe dem Grenzwert 
ausgewiesen wurden, sind demgegenüber keine Verkehrszunahmen und damit keine 
negative Beeinflussung der Luftqualität prognostiziert worden. Seit 2018 hat sich zudem 
die Immissionsbelastung auf Basis der Passivsammler stadtweit deutlich verbessert, das 
ist auch für die Umlandgemeinden anzunehmen. 

Insgesamt ist in der Verkehrsuntersuchung erwartet worden, dass es im Münchener 
Umland auf dem Gebiet des Landkreises München keine maßgeblichen 
Verkehrszunahmen geben wird. In der Abwägung sind die geringen Verlagerungseffekte 
berücksichtigt und gegenüber dem vorrangigen Ziel der Einhaltung der Grenzwerte an den 
vier Hot-Spots aus Gründen des Gesundheitsschutzes zurückgestellt worden. 
 
Der Landkreis München zeigt in seiner Stellungnahme vom 24.08.2023 keine relevanten 
Gesichtspunkte auf, aus denen sich ergibt, dass die Erwartung, die der Beschlussfassung 
über die 8. Fortschreibung im Hinblick auf Verkehrsverlagerungen und damit verbundenen 
Mehrbelastungen im Landkreis München zugrunde gelegen hat, unzutreffend war oder 
durch die tatsächliche Entwicklung überholt ist. Neuere Untersuchungen liegen nicht vor. 
Eine stärkere Verkehrsverlagerung wird lediglich vermutet, jedoch nicht näher belegt. Eine 
Aufhebung der Maßnahmenstufe 1 oder 2 kann hierauf nicht gestützt werden, vielmehr 
muss abgewartet werden, bis der Jahresmittelwert 2023 feststeht und eine finale Prognose 
vorliegt. 
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Entgegen der Auffassung des Landkreises München ist die Einhaltung der 
Verkehrsbeschränkung der Stufe 1 auch kontrolliert worden. Die Kommunale 
Verkehrsüberwachung (KVÜ) hat seit 01.03.23 bis einschließlich 06.09.2023 insgesamt 
7787 Fahrzeuge überprüft. Davon waren 289 Fahrzeuge Diesel Euro 4 oder schlechter, für 
die ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. Ein Mangel an Kontrollen kann für 
das Gebiet der Stadt München nicht festgestellt werden. 
 
Mit Recht weist der Landkreis München darauf hin, dass es auf der EU-Ebene 
Diskussionen über eine Verschärfung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub 
gibt. Anzuwenden ist für die Anpassung der 8. Fortschreibung das geltende Recht, das 
eine Einhaltung des Grenzwertes an den Hot-Spots gebietet. Eine Pflicht zur 
Verbesserung über den Grenzwert hinaus besteht nicht. 

 
In die Abwägung, die nach Vorliegen des Jahresmittelwertes und einer finalen Prognose 
voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen wird, werden die Belange des Landkreises München 
eingehen.  

 
d) Stellungnahme des Handelsverbandes Bayern HBE vom 7. September 2023 

 
aa) Inhalt 

 
Der Handelsverband Bayern plädiert dafür, die Maßnahmenstufe 2 dauerhaft aufzuheben, 
sollte das geplante Monitoring auf Basis der fachgutachterlichen Untersuchung im Frühjahr 
2024 eine weiterhin positive Immissionsentwicklung feststellen. Darüber hinaus fordert er, 
dass die geplante integrierte Machbarkeitsstudie zur dynamischen Bepreisung des 
ruhenden und fließenden motorisierten Individualverkehrs (MIV) aus dem 
Maßnahmenkatalog des aktuellen Luftreinhalteplans gestrichen wird. Ziel der 
Machbarkeitsstudie soll die Prüfung einer möglichen Reduzierung des MIV und der 
entsprechenden NO2- und CO2-Emissionen sein. Die derzeitige Entwicklung der 
Emissionen samt Prognose biete aus Sicht des HBE keine Grundlage, um weiterhin eine 
Bepreisung des MIV zu verfolgen und in Höhe von fast einer Million Euro eine 
Machbarkeitsstudie durch-führen zu lassen. 

 
bb) rechtliche Würdigung 

 
Die Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans erfolgt mit der Zielsetzung, 
nach Vorliegen des Jahresmittelwertes 2023 und einer validen Prognose der 
Immissionsentwicklung eine Entscheidung darüber zu treffen, ob an der Maßnahmenstufe 
2 festgehalten werden oder ob diese gestrichen oder ihre Einführung weiter zeitlich 
hinausgeschoben werden soll. Dem Petitum des HBE wird durch die Anpassung der 8. 
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rechtfertigt, die Stufe 2 insgesamt aufzuheben. Es muss seitens der Behörde, die die 
Dieselfahrverbote als Verkehrsbeschränkung erlässt, die Geeignetheit der Umsetzung der 
Maßnahme oder deren Rücknahme mit Blick auf die fachgutachterliche Bewertung 
weiterhin geprüft werden.  
 
Hier kann derzeit aus fachlicher Sicht nicht fundiert prognostiziert werden, dass die 
Messwerte nicht doch noch über die im Sinne der Verhältnismäßigkeitsabwägung 
zulässigen 1-2 µg/m² Überschreitung hinaus überschritten werden. Eine finale Aufhebung 
der Stufe 2 kann daher mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Anwohner*innen nicht 
erfolgen.  
 
Das Inkrafttreten der Stufe 3 erscheint schließlich mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit 
insgesamt nicht mehr gerechtfertigt. Die derzeit erhobenen Messwerte und darauf erstellte 
erste Prognose lassen den Schluss zu, dass eine Einhaltung des Grenzwertes auch ohne 
das Inkrafttreten der Stufe 3 möglich ist. Zudem besteht mit Stufe 2 eine geeignete 
Handlungsoption, die gegebenenfalls ergriffen werden kann. 
 
bb) Wertminderung / Eigentumseingriff / Unzumutbare Kosten 
 
Mit Blick auf den weiterhin erfolgenden Eingriff in die Eigentumsfreiheit der betroffenen 
Fahrer*innen von Fahrzeugen mit Diesel Euro 4/IV und schlechter durch die Stufe 1 des 
Dieselfahrverbots stellen sich die Fragen, ob ein Dieselfahrverbot für die betroffenen 
Fahrzeuge weiterhin als ein nicht gerechtfertigter Eigentumseingriff zu bewerten ist, der 
entschädigt werden muss und ob Fahrzeugneuanschaffungen oder Umrüstungen nicht 
unverhältnismäßig teuer und nicht finanzierbar sind.  
 
Diese Frage stellt sich auch mit Blick auf die gegebenenfalls spätere Betroffenheit der 
Fahrer*innen von Fahrzeugen mit Diesel Euro 5/V und schlechter, falls Stufe 2 zur 
Grenzwerteinhaltung benötigt wird.  
Zu der Frage, ob Verkehrsverbote eine Verpflichtung auslösen, die betroffenen 
Kraftfahrzeugeigentümer*innen zu entschädigen, hat das Bundesverwaltungsgericht - bzgl. 
des Luftreinhalteplans in Stuttgart - Folgendes festgestellt: 
 
Ein Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit benzin- oder gasbetriebenen Ottomotoren 
unterhalb der Abgasnorm Euro 3 sowie für alle Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb 
der Abgasnorm Euro 6 in der Umweltzone Stuttgart, das unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ausgestaltet ist, erforderte keine Entschädigungsregelung 
zugunsten der betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer. Eine verhältnismäßige 
Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs durch ein örtlich begrenztes 
Verkehrsverbot und der damit gegebenenfalls verbundene Marktwertverlust des 
Kraftfahrzeugs stelle eine vom jeweiligen Eigentümer entschädigungslos hinzunehmende 
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mit Handwerkerparkausweis der Landeshauptstadt der Verkehrsbeschränkung generell 
über eine Allgemeinverfügung ausgenommen. Zudem sind weiterhin in Stufe 1 alle 
weiteren Handwerkerfahrzeuge, die die Voraussetzung für die Erteilung eines 
Handwerkerparkausweises erfüllen, ebenfalls vom Fahrverbot ausgenommen. Das 
Gleiche gilt für Fahrzeuge mit gültigem Parkausweis für gewerbliche Anlieger innerhalb der 
erweiterten Umweltzone. Des Weiteren sieht das Konzept zur Erteilung einer 
Einzelausnahme nach § 1 Abs. 2 der 35. BImSchV unter anderem vor, dass Fahrten zur 
Aufrechterhaltung von Fertigungs-, Produktions- und Bauprozessen, insbesondere die 
Belieferung und Entsorgung von Baustellen sowie die Warenanlieferung an 
Produktionsbetriebe und der Versand von Gütern aus Produktionsbetrieben, sowie Fahrten 
zur Belieferung von Veranstaltungen mit Veranstaltungslogistik und -technik eine 
Ausnahme rechtfertigen können. Derartige Ausnahmen wären auch nach Inkrafttreten der 
Stufe 3 noch möglich.  
 
Ferner ist das Ausnahmekonzept weiterhin nicht abschließend und starr, sondern 
dynamisch. Insofern kann etwa für besondere geschäftsmäßige oder berufliche Fahrten - 
namentlich, wenn schwere, unhandliche oder empfindliche Gegenstände transportiert 
werden -, die Erteilung einer Einzelausnahme nach § 1 Abs. 2 der 35. BImSchV in 
Betracht kommen (vgl. Kapitel 7.4 und S. 94 f. der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
München). 
 
gg) Kontrollierbarkeit 
 
Auch eine fehlende Kontrollierbarkeit steht der zonalen Verkehrsbeschränkung in Stufe 1 
für Dieselfahrzeuge bis Euro 4/IV und schlechter, mangels Kennzeichnung der Fahrzeuge 
mit Plakette weiterhin nicht entgegen.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat insofern ausdrücklich betont, dass einzig ein 
strukturelles Vollzugsdefizit die Rechtswidrigkeit einer Regelung begründen könne. Ein 
solches setzte - so das Gericht - ein normativ angelegtes Hindernis voraus, das 
strukturbedingt zu einer defizitären Vollzugspraxis führe. Bloße Vollzugsmängel oder die 
empirische Ineffizienz von Rechtsnormen seien demgegenüber nicht ausreichend, die 
Rechtswidrigkeit einer Regelung zu begründen. Erforderlich sei ein Widerspruch zwischen 
dem normativen Befehl des materiellen Rechts und den nicht auf dessen Durchsetzung 
angelegten Regelungen.  
 
Ein strukturelles Vollzugsdefizit ist bei der Festlegung eines Diesel-Fahrverbots indessen 
nicht gegeben.  
 
Vielmehr sind im ruhenden Verkehr insbesondere Halterabfragen durchführbar und 
wurden seitens des KVR auch durchgeführt. Im fließenden Verkehr ist etwa die 
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Aufgrund der oben ausgeführten Erkenntnisse aus der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird die Beschlussfassung der Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
München in der Fassung wie in der Anlage 5 sowie die Änderung der Allgemeinverfügung 
wie in der Anlage 6 empfohlen.  
 
 
Das Mobilitätsreferat, das Kreisverwaltungsreferat, das Referat für Arbeit und Wirtschaft 
(Anlage 7) sowie das Baureferat haben die Beschlussvorlage mitgezeichnet. 
 
Anhörung des Bezirksausschusses  
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht 
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 
 
Nachtragsbegründung  
Diese Vorlage wird im Nachtrag eingebracht, da die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den 
Terminen der geschäftsordnungsgemäßen Einreichung der Vorlage noch nicht 
abgeschlossen war. Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist von der 
Vollversammlung am 26.07.2023 mit Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10515 beschlossen 
worden. Zudem ist die Behandlung unerlässlich, um im Sinn des Stadtratsbeschlusses 
vom 26.07.2023 den Start der Maßnahmenstufe 2 zum 01.10.2023 formell korrekt 
aussetzen zu können.  
 
Der Korreferent des Referates für Klima- und Umweltschutz, Herr Stadtrat Sebastian 
Schall, die zuständige Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Mona Fuchs sowie das 
Mobilitätsreferat, das Kreisverwaltungsreferat, das Referat für Arbeit und Wirtschaft und 
das Baureferat haben einen Abdruck der Vorlage erhalten. 
 
 

II. Antrag der Referentin  
1. Der Vortrag der Referentin sowie die Darstellung und Bewertung der Einwände aus 

der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Anpassung der 8. Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans München werden zur Kenntnis genommen.  
 

2. Nach umfassender Würdigung der Erkenntnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird die Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München (Anlage 5) 
sowie die Änderung der Allgemeinverfügung (Anlage 6) beschlossen und die 
Stadtverwaltung beauftragt, diese jeweils umgehend mit Amtsblatt vom 28.09.2023 in 
Kraft zu setzen. 

 
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 
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führen, sondern bereits Konzentrationen deutlich unterhalb der existierenden Grenzwerte nach-
weisbare Schäden verursachen, ist nicht mehr zu leugnen. Der vorliegende Entwurf der Anpassung 
des Luftreinhalteplans für die Stadt München steht zu dieser Tatsache vollkommen konträr. 

Darüber hinaus verletzt die Anpassung des Luftreinhalteplans den gerichtlichen Vergleich, der zwi-
schen der Landeshauptstadt München, der DUH und dem VCD geschlossen wurde. Dabei wird 
durch die Landeshauptstadt München das Maßnahmenpaket als solches, genauso wie der verein-
barte Zeitplan einseitig aufgekündigt. Dies wird �u�]�š�����]�v���Œ���c�‰�}�•�]�š�]�À���v�����v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�������Œ���o�µ�(�š�Z�Ç�P�]���v�]�r
�•���Z���v���^�]�š�µ���š�]�}�v�^�������P�Œ�º�v�����š�X���&�º�Œ���P���v���µ�����]���•���v���&���o�o���Á�µ�Œ�������i�����}���Z�����]�v�����Z���P���o�µ�v�P���]�v�����v�o���P�����î�������•��
Vergleichs getroffen, die ebenfalls von der Landeshauptstadt München einseitig ignoriert wird. 

���}�Œ�š���Z���]�˜�š�����•�W���cSollte während der Maßnahmenstufe 1 bzw. Maßnahmenstufe 2 eine Unterschrei-
tung des NO2-Jahresgrenzwertes an allen vier Hotspots anhand der Messwertentwicklung zu er-
warten sein, ist eine Beibehaltung der Maßnahmenstufe 1 bzw. Maßnahmenstufe 2 und ein Ver-
zicht auf die nächste restriktivere Maßnahmenstufe zu prüfen. Diese Prüfung erfolgt durch eine 
unabhängige fachgutachterliche Prognose. Von Stufe 2 bzw. Stufe 3 wird abgesehen, wenn die 
fachgutachterliche Untersuchung die Einhaltung des NO2-Jahresmittelgrenzwertes im Jahr 2023 
(Stufe 2) bzw. im Jahr 2024 und später (Stufe 3) prognostiziert. Grundlage der fachgutachterlichen 
Untersuchung für die Erforderlichkeit der Stufe 2 sind die Immissionsentwicklungen infolge der 
Einführung der Stufe 1, wobei mindestens die Messwerte für die Monate Februar, März, April und 
Mai 2023 zugrunde zu legen sind. Grundlage für die Prognose zur Prüfung eines Verzichts zur Ein-
führung der Stufe 3 sind mindestens die Messwerte Oktober, November und Dezember 2023, wo-
bei die Erfahrungen des Fachgutachters zur prognostischen Entwicklung der Werte im Gesamtjahr 
zu berücksichtigen sind.�  ̂

Dabei hat die Landeshauptstadt München nun weder eine fachgutachterliche Prognose vorgelegt, 
nach der im Jahr 2023 die Einhaltung des NO2-Jahresmittelgrenzwertes erwartet wird, was die 
Grundlage für eine Änderung der Stufe 2 ist, noch liegen bisher die Messwerte der Monate Okto-
ber, November und Dezember 2023 vor, die die Grundlage für eine Prüfung des Verzichts auf Stufe 
3 sind. 

Seitens der Landeshauptstadt München wurde zwar eine neue fachgutachterliche Prognose vorge-
legt, die Annahmen des neuen Gutachtens sind jedoch bereits überholt, bevor die Anpassung des 
Luftreinhalteplans abgeschlossen ist. Die aktuellen Messwerte des Jahres 2023 bestätigen, dass 
die Ergebnisse des vorgelegten Gutachtens inhaltlich fragwürdig �t um nicht zu sagen politisch mo-
tiviert �t sind. 

Vom 1.1.2023 bis zum 24.8.2023 lag die NO2-Belastung an der Landshuter Allee LÜB im Durch-
schnitt bei 44,8 µg/m³. Das Gutachten geht davon aus, dass im Jahresmittel 2023 eine Belastung 
von 41 µg/m³ zu erwarten ist. Da die NO2-Belastung im Mittel über die ersten 236 Tage des Jahres 
2023 bei 44,8 µg/m³ lag, müsste in den 129 Tagen ab dem 25.08.2023 bis zum Jahresende eine 
durchschnittliche Belastung von nur 34 µg/m³ herrschen. Das ist mehr als 10 µg/m³ weniger, als im 
bisherigen Jahresmittel. Da alle Maßnahmen, die nach der neusten Anpassung im Jahr 2023 ergrif-
fen werden sollen bereits in Kraft sind, ist diese Entwicklung vollkommen unrealistisch und die 
Grundannahme des neuen Gutachtens damit bereits nicht plausibel. Das neue Gutachten kann da-
mit keine Grundlage für eine rechtskonforme Luftreinhalteplanung sein. 
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Die von der Landeshauptstadt München nun im Entwurf vorgelegte Anpassung der achten Fort-
schreibung des Luftreinhalteplanes für die Stadt München ruht damit auf einer untauglichen gut-
achterlichen Grundlage, verstößt gegen den gerichtlichen Vergleich zwischen der Landeshaupt-
stadt München, der DUH und dem VCD und ist insgesamt als rechtswidrig anzusehen. 

Vor diesem Hintergrund erachten es DUH und VCD als alternativlos, die geplante Anpassung nicht 
in Kraft treten zu lassen und kündigt bereits jetzt rechtliche Schritte an für den Fall, dass der beste-
hende, in Anbetracht der gesundheitsschädlichen Luftschadstoffbelastung zwingend notwendige 
Luftreinhalteplan durch eine rechtswidrige Anpassung abgeschwächt wird. Wir fordern die Landes-
hauptstadt München auf, die im gültigen Luftreinhalteplan vorgesehene zweite Stufe des Diesel-
fahrverbot-Konzepts zum 1.10.2023 wie vereinbart in Kraft treten zu lassen. 

Wir bitten um eine schriftliche Eingangsbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

           

Bundesgeschäftsführer DUH      Bundesvorsitzende VCD 
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Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplan s 
im Rahmen des Monitorings  

Sehr geehrte Frau Kugler, 

der Handelsverband Bayern e.V. nimmt als Wirtschaftsverband für den 
Einzelhandel zur Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalte-
plans im Rahmen des Monitorings wie folgt Stellung.  

Anlass für die Anpassung der Fortschreibung ist die Prognose hinsicht-
lich der Grenzwerteinhaltung der Stickstoffdioxid-Werte und die damit 
verbundene Entscheidung des Stadtrates. Laut Prognose ist danach be-
reits mit der Maßnahmenstufe 1 die Einhaltung der Grenzwerte zu errei-
chen. Sollte dies nicht gelingen, würde die jetzt vorübergehend ausge-
setzte Maßnahmenstufe 2 zusätzlich eingeführt werden. Im Sinne der 
Verhältnismäßigkeit soll zudem auf die Maßnahmenstufe 3 gänzlich ver-
zichtet werden, da damit weitreichende Restriktionen für die Stadtbevöl-
kerung und den Wirtschaftsverkehr verbunden wären. 

Die Entscheidung des Stadtrates entspricht den Forderungen unserer 
Stellungnahme vom 12.12.2022, einen Automatismus bezüglich der Ver-
schärfung der Maßnahmen und vor allem die Umsetzung der Stufe 3 
zwingend zu vermeiden.  

Sollte das geplante Monitoring auf Basis der fachgutachterlichen Unter-
suchung im Frühjahr 2024 eine weiterhin positive Immissionsentwick-
lung feststellen, fordern wir die dauerhafte Aufhebung der Maßnahmen-
stufe 2.  

An die Referentin für Klima- und Umweltschutz 
der Landeshauptstadt München 
Frau Christine Kugler 
Bayerstraße 28a 
80335 München 

Standort , Verkehr , Bildung  
 

Telefon  089 55118-112 
Telefax  089 55118-114 
E-Mail  

 
Assistenz 
Telefon  089 55118-119 
Telefax  089 55118-179 
E-Mail  

München, den 07.09.2023 
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Die geplante Anpassung des Luftreinhalteplans sieht zwar keine Überarbeitung weiterer Maßnahmen 
vor, dennoch fordern wir die Streichung der geplanten integrierten Machbarkeitsstudie zur dynamischen 
Bepreisung des ruhenden und fließenden motorisierten Individualverkehrs (MIV) aus dem Maßnahmen-
katalog des aktuellen Luftreinhalteplans. Ziel der Machbarkeitsstudie soll die Prüfung einer möglichen 
Reduzierung des MIV und der entsprechenden NO2- und CO2-Emissionen sein. Die derzeitige Entwick-
lung der Emissionen samt Prognose bietet aus unserer Sicht keine Grundlage, um weiterhin eine Be-
preisung des MIV zu verfolgen und in Höhe von fast einer Million Euro eine Machbarkeitsstudie durch-
führen zu lassen.  
 
Sehr geehrte Frau Kugler, wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berücksichtigung finden 
und stehen gerne für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Geschäftsführerin 
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